
LANDRAT  

 
PROTOKOLL 

 
 
Auszug aus dem Protokoll des Landrates  
vom 9. Februar 2022 
 
 
Vorsitz: Landratspräsident Stefan Bosshard, Oberdorf 

Anwesend: Vormittagssitzung 57 Ratsmitglieder,  
 Nachmittagssitzung 57 Ratsmitglieder 
 ab 13.50 Uhr 56 Ratsmitglieder 

Stans, Theatersaal Kollegium St. Fidelis  
08.30 bis 11.40 Uhr und 13.30 bis 15.10 Uhr 

 
1. Die ergänzte und bereinigte Tagesordnung wird genehmigt. 

2. Das Protokoll der Landratssitzung vom 24. November 2021 wird ge-
nehmigt. 

3. Die Motion von Landrat Roland Blättler, Kehrsiten, und Mitunter-
zeichnenden betreffend Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die 
wöchentliche Veröffentlichung der Standorte von stationären und se-
mistationären Geschwindigkeitsmessanlagen wird als nicht dringlich 
erklärt. 

4. Covid-19-Härtefallprogramm 2022: 

4.1 Das Gesetz zur Finanzierung von Härtefallmassnahmen für Unter-
nehmen (Kantonales Covid-19-Härtefallgesetz) wird in 1. Lesung 
beschlossen. Auf eine 2. Lesung wird verzichtet. 

4.2 Der Rahmenkredit von 3 Mio. Franken zur Finanzierung von Härte-
fallmassnahmen für Unternehmen im Jahr 2022 wird beschlossen. 

5. Der Objektkredit von 1 Mio. Franken für das Projekt Steuerportal 
2. Etappe wird beschlossen. 

6. Die Motion der Justizkommission betreffend Offenlegung der Inte-
ressenbindungen in der Justiz wird gutgeheissen. 
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7. Die geänderte Motion von Landrätin Therese Rotzer-Mathyer, En-
netbürgen, und Landrat Dominik Steiner, Ennetbürgen, betreffend 
Digitalisierung Landrat (Regelung virtueller Kommissionssitzungen 
und Anpassung Spesenpauschale) wird gemäss Antrag des Land-
ratsbüros, Ziff. 1 (virtuelle Kommissionssitzungen), gutgeheissen 
bzw. gemäss Ziff. 2 (Erhöhung der Spesenpauschale) abgelehnt. 

8. Das Postulat von Landrätin Karin Costanzo-Grob, Hergiswil, betref-
fend Erstellung einer Beleuchtung auf der Strecke KH1 Stansstad-
Hergiswil wird gutgeheissen. 

9. Das Postulat von Landrat Christoph Keller, Hergiswil, und Landrat 
Urs Amstad, Beckenried, sowie Mitunterzeichnenden betreffend 
Überprüfung des integrativen Schulsystems wird abgelehnt. 

10. Das Postulat von Landrat Paul Odermatt, Oberdorf, und Landrat Ar-
min Odermatt, Büren, sowie Mitunterzeichnenden betreffend Schutz 
der Bevölkerung vor dem Wolf wird gutgeheissen. 

11. Die Interpellation von Landrat Markus Walker, Ennetmoos, betref-
fend die Verwendung der Integrationspauschale für vorläufig Aufge-
nommene und Flüchtlinge wurde durch den Regierungsrat beant-
wortet. Nach erfolgter Diskussion wird das Geschäft als erledigt ab-
geschrieben. 

12. Das Einfache Auskunftsbegehren von Landrätin Sandra Niederber-
ger, Hergiswil, betreffend Sexarbeit im Kanton Nidwalden wird durch 
Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger beantwortet. 

13. Das Einfache Auskunftsbegehren von Landrat Remigi Zumbühl, 
Wolfenschiessen, und Mitunterzeichnenden betreffend Verkehrsent-
lastung Engelbergertal und geplante Sofortmassnahmen wird durch 
Baudirektor Josef Niederberger beantwortet. 

14. Der Landrat hat ein Einbürgerungsgesuch gutgeheissen und der 
Gesuchstellerin das Kantonsbürgerrecht zugesichert. 

Stans, 10. Februar 2022 

LANDRAT NIDWALDEN 

Landratssekretär  

lic. iur. Emanuel Brügger 


